
Verwaltu ngsgericht Lünebu rg

5. Kammer
Die Geschäftsstelle

Verwaltunosger icht  Lüneburo, Post lach 2941 21319 Lunebura

Stadt Wustrow (Wendland)
Fehlstraße 35
29462 Wustrow

lhr Zeichen

(2) 2o20o1sG
Aktenzeichen (Bitte stets angeben)

5 A 137110
Durchwahl

041 31 18545-302

Datum

05.04.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Verwaltungsrechtssache
Stadt Wustrow (Wendland) . / .  Landkreis Lüchow-Dannenberg

wird lhnen anl iegende Ausfert igung einer Entscheidung mit  der Bi t te um Kenntnisnahme uber-

sandt.

Mit f reundl ichen Gru ßen
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Leitis
Justizangestellte
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;qtä

0 6. Apri{ Zllt!

Hausanschr i f t
Adolph-Kolping-Str .  1 6
21337 Lüneburg

Sprechzeiten
Montag - Donnerstag
9-12u.14-1530Uhr
Freitag u vor Feiertagen
9-12Uhr

Telefon
04131 8545-300
Telefax
04131 8545-399

Überwets ungen an :  Verwaltungsger icht  Lü neburg
NORD/LB Hannover BLZ250 500 00 Kto 106025000
IBAN DE74 2505 OOOO 0106 O25O OO. SWIFT/BIC NOLA DE 2H

www.verwaltungsger icht- lueneburg.  n iedersachsen de



Justizbehörde

Verwaltu n gsgericht Lü nebu rg
Adolph-Kolping-Straße 1 6
21337 Lüneburg

Verwaltunosoer icht  Lüneburo. Postfach 2941 ,  21 337 LÜneburo

Stadt Wustrow (Wendland)
Fehlstraße 35
29462 Wustrow

Kostenm it tei lu ng

Datum

05.04.2011
Telefon

04131 8545-300

Geschäftsnummer der Justizbehörde, Bezeichnung der Sache

5 A 1 37110
Stadt Wustrow (Wendland) ./. Landkreis Lüchow-
Dannenberg

Bankverbindung der Justizbehörde

Verwaltu n gsg ericht Lü nebu rg
NORD/LB Hannover
8t2.25050000 Kto. : 1 06025000

I BAN : DE7 4250500000 1 060250
Swift/BlC: NOLADEzH
Geschäftszeichen der oder des Zahlungspfl icht igen

2\ 202 001sG

Kassenzeichen
(Bit te stets angeben)

Sehr geehrte Dame! Sehr geehrter Herr!

Entsprechend der nachstehenden Kostenrechnung ergibt  s ich folgende Anderung:
Der unten aufgefuhrte Betrag i .H.v.  363,00 EUR wird auf die Gerichtskostenschuld der Gegenseite
angerechnet.
Eine Erstat tung dieses Betrages können Sie von der Gegenseite beanspruchen

Mit  f reundl ichen Grußen
lhre Just izbehörde
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Gerichtskostengesetz (Anlage 1 zu S 3 Abs. 2)

Verfahren im Al loemeinen (KVNR: 51 10) 15.000,00 726,00

Zwischensumme: 726,00

lhr Antei l  :  1 i2 363,00

2 Von lhnen bereits qezahlt -726.00

5 Auf die Kostenschuld dei' Geqenseite anzurechnen: 2Ae nn

Gesamtsumme:



VE RWALTUNGSGE ruCHT LUNE,BURG

Az.:  5 A137110

BESCHLUSS

In der Verwaltungsrechtssachc

Stadt Wustrow (Wendland),
Fehlstraße 35, 29462 Wustrow, - (2) 202001 SG

Kläger,

gegen

den Landkreis Luchow-Dannenberg,
Königsberger Straße 10, 29439 Lüchow, -  20 -  15.14.31 .12.21 -

Beklagter,

Streitgegenstand: Haushaltsg eneh m igu ng ,

hat das Verwaltungsgericht Lüneburg - 5. Kammer - am 4. April 2011 durch die Berichter-
statterin beschlossen :

1 . Das Verfahren wird eingestellt.

Die Kosten des Verfahrens haben die Beteil igten je zur Hältte
zu tragen.

2. Der Wert  des Strei tgegenstandes wird auf 15.000,--  EUR
festgesetzt.
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Gründe

Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache erledigt, nachdem die Klägerin den Rechtsstreit in
der Hauptsache für erledigt erklärt hat und der Beklagte der Erledigungserklärung der
Klägerin nicht innerhalb von 2 Wochen seit der Zustellung des die Erledigungserklärung
enthaltenden Schriftsatzes widersprochen hat, obwohl er vom Gericht auf die Folge hin-
gewiesen worden ist.

Danach ist das Verfahren entsprechend S 92 Abs. 3 VwGO einzustellen. Über die Kosten
des Verfahrens ist gem. S 161 Abs. 2 VwGO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach-
und Streitstandes nach bil l igem Ermessen zu entscheiden. Hier entspricht es der Bil l ig-
keit, die Kosten in der aus dem Tenor ersichtl ichen Weise zu verteilen.

In der Regel entspr icht es bi l l igem Ermessen im Sinne des $ 161 Abs. 2 VwGO, dem Be-
teil igten die Verfahrenskosten aufzuerlegen, der ohne die Er' ledigung in dem Reehtsstreit
voräussichtl ich unterlegen wäre. Allerdings ist es nicht die Aufgabe des Gerichts, rechtl ich
und/oder tatsächlich schwierige Fragen im Rahmen eines Verfahrens nach S 161 Abs. 2
VwGO abschließend zu klären, der in dieser Vorschrift zum Ausdruck kommende Grund-
satz der Prozesswirtschaftl ichkeit befreit das Gericht nach Erledigung des Rechtsstreits in
der Hauptsache davon, abschließend über den Streitstotf zu entscheiden (BVerwG,
Beschl.  v.07.02.2007 -  1C 7.06 - ,  jur is;  Bader,  VwGO, Kommentar,4.  Auf l .  S 161 Rn. 17).
Sind die Erfolgsaussichten bei nur noch summarischer Prufung der Sach- und Rechtlage
offen, entspricht es regelmäßig der Bil l igkeit, die Kosten den Beteil igten je zur Hälfte auf-
zuer legen (BVerwG, a.a.O.;  OVG NRW, Beschl.  v.23.07.2010 -  6 A 2632109 - ,  jur is;

Kopp/Schenke, VwGO, Kommentar,  16.  Auf | .2009, S 161 Rn. 17 m.w.N.) .

So l iegt es hier.  Ohne eine eingehende Prufung der Sach- und Rechtslage, die nach dem
Eintritt der Hauptsachenerledigung weder aus Gründen der Rechtsschutzgewährung ge-

boten noch unter Berücksichtigung der Prozessökonomie sachgerecht ist, lässt sich der
Ausgang des Verfahrens ohne den Eintr i t t  der Hauptsachenerledigung nicht hinreichend
sicher beurtei len.

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus S 52 Abs. 1 GKG i.V.m.ZilIer 225 des Streit-
wertkatalogs fur die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Fassung der am 07 .108. Juli 2004 in
Leipzig beschlossenen Anderungen.
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Rec hts m ittelbele h ru n g

Der Beschluss zu 1) ist unanfechtbar.

Gegen den Beschluss zu 2) ist die Beschwerde an das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht statthaft, wenn sie in diesem Beschluss zugelassen worden ist oder der Wert
des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR ubersteigt. Sie ist nur zulässig, wenn sie in-
nerhalb von sechs Monaten eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. lst der Streitwert
später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die Beschwer-
de noch innerhalb eineä Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden.

Die Beschwerde ist schrift l ich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten cier Geschäfts-
stelle einzulegen bei dem

Verwaltungsgericht Lüneburg,
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg, oder
Postfach 2941 ,21319 Lüncburg.

Bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht und bei dem Verwaltungsgericht
Lüneburg können nach Maßgabe der Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr
in der Just iz vom 3. Jul i  2006 (Nds. GVBI .5.247) in al len Verfahrensarten auch elektroni-
sche Dokumente eingereicht werden

Minnich
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